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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1961

Norm

EheG §55

EheG §61 Abs2

EheG §69

EheG §80

ZPO §502 Abs2 Ca2

Rechtssatz

Ein im Zuge eines über Scheidungsklage der Ehegattin gemäß § 55 EheG anhängigen Scheidungsprozesses, der zu

einer Scheidung ohne Verschuldensausspruch geführt hat, geschlossener Unterhaltsvergleich stellt eine vertragliche

Unterhaltsregelung dar, die nicht den gesetzlichen Unterhalt betri7t; auf einen solchen Unterhaltsvergleich sind die

Revisionsbeschränkungen des Judikates 60 nicht anwendbar, wohl aber die clausula rebus sic stantibus, sofern ihre

Anwendbarkeit von den Parteien nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
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